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die meisten BeZirksschullehrer besitzen die erforderliche theoretische und
praktische Lehrtüchtigkeit und leben ihrem Berufe mit Hingebung Eifer
und Pflichttreue ; auch steheu mit Ausnahme weniger welche zu altern
beginnen, alle übrigen im kräftigen Mannesalter.

(Fortsetzung folgt.)

Schul - Chronik.
Schwerz.

Bern. Zeichnungswerk von Hutter. Wir machen neuerdings
das gesammte pädagogische Publikum aufmerksam auf das seiner Vollendung
entgegengehende Zeichnungswerk von Herrn Hutter, Lehrer an der bernischen

Kantonsschnle. Gediegeneres, Schöneres, Sach- unb Zweckrichtigcres in
Anlage, Stufengang nnd Ausführung ist im Fache des Schulzeichnens noch nicht
da gewesen. Wer das Werk noch nicht kennt, wolle es sich zur Einsicht geben

lassen unb sich selbst von der Richtigkeit unsers UrtheilS überzeugen. Die
Schnle ist Herrn Hutter Dank schuldig für dieses neue, mit so viel Einsicht

und Geschick hergestellte Lehrmittel.

Solothurn. Rechenschaftsbericht. Wir verdanken die gefällige

Zusendung des Rechenschaftsberichts des ErziehungSdcpartements pro 4858
und erbitten sie uns auch aus den übrigen Kantonen der Schweiz. Diese

Berichte, von den obersten kantonalen ErziehungS- und Schulbehördcn

ausgehend, geben vereint ein schönes Totalbild der schweizerischen Schulzustände

und Schulbestrebungen. Wir werden ihnen stets eine Hauptstelle im „Schweiz.

Volksschulblatt" einräumen.

Luzern. Für die Gemeindeschulcn sind für 1859/60 ausgeworfen

Fr 114,440, wovon der Staat 85,983, die Gemeinden Fr. 28,457 tragen.

Jm vorigen Jahre beliefcn sich die Auslagen auf Fr. 91,024. Die Kosten

des Wintcrkurses der Bezirksschulen sind berechnet auf Fr. 14,110, wozu noch

die Beiträge an die Stadtschulen in Luzern, Sursee und Willisau und die

Töchterschule in Hitzkirch sich schlagen mit Fr. 11,064. An Gefammtausgaben

für das Erziehungswesen fiir 1859/60 verzeigt das Budget neben dem Ertrage
der Xaverianischen Stiftung für höheres Schulwesen mit Fr. 27,070, Lberhin

die Summe von Fr. 202,864 — somit nahezu dcn vierten Theil der

Gefammtausgaben des Staatshaushaltes.

Aargau. * Einsender dies machte sich bei der durch sein Anit ihm

dargebotenen Gelegenheit zur Aufgabe, sich über die Verhältnisse der verdünge-



— 75 —

nen schulpflichtigen Kinder in mehreren Gemeinden des Amtes Habsburg zu

erkundigen. Diese Nachforschungen haben sehr befriedigende Resultate geliefert.

Fast alle Verdingkinder sind bei hablichen rechtschaffenen Eltern untergebracht

und werden bort in Kleidung, Wohnung und Nahrung wie die eigenen Kinder

gehalten unb von diesen wie Geschwister geliebt. Der das kindliche

Gemüth so tief verletzende und der Erziehung so uachtheilige Wechsel der Pflegeeltern

ist so selten geworden daß er in einer bedeutenden Gemeinde g'ar nicht

mehr vorgekommen. Der Schulbesuch der Verdungenen ist so steißig daß in
sechs Gemeinden gegenwärtig gar keine Absenzen verzeichnet sich befinden.

Noch mehr : Der Einsender hat die sehr erfreuliche Erfahrung gemacht, daß

nicht selten Waisenknaben die Bezirksschulen besuchen, und sehr viele nach

vollendeter Schulzeit zur Erlernung von Handwerken unterstützt werden. Ein
Knabe konnte sich rühmen, daß er schon cin schönes Sümmchen in der Sparkasse

habe. Mögen solche Beamten und Gemeinden hiefür den verdienten

Segen ernten

St. Gallen. Schluß der in letzter Nummer abgebrochenen Corresponde»;.

2. Der zweite Theil ist überschrieben: Verhältniß der Schule zu Staat
nnd Kirche. Dem gewaltigen Wort: Wem das republikanische Erziehungswesen

Herzenssache ist, der kann unmöglich mit der jetzigen konfessionellen

Trennung einverstanden scin, könnte man mit einem andern Machtspruche

antworten, etwa wie der: Wer für die Konfession ein Herz hat, ber kann

unmöglich mit cinem Bildungswcsen einverstanden sein, dessen Folgen ein

konfessionsloses Staatsbürgerthum wären. Wir dürfen dcm geehrten Herrn
Verfasser erwidern, daß wir für republikanische Bildung auch ein Herz haben, daß

uns abcr die konfessionelle Beschulung der Jugend, wie er sie selbst bis zum

zwölften Altersjahre in der Verfassung gewährleistet wissen möchte, worin wir
mit ihm einig gehen, dem republikanischen Wesen weniger nachtheilig erscheint,

als das politische Tendenzwesen, das irgend eine Meinung zum einem Pabst

machen möchte, dessen Aussprüche allein selig machen sollen. Eine einheitliche

Erziehungsdirektion muß die konfessionelle Entwicklung frei gewähren lassen,

wcnn sie das historische Wesen und Recht der Konscssion nicht beschränken oder

gelegentlich nach Gutdünken zu neutralisiren fich vorbehalten will.
Auch bei der jetzigen Einrichwng steht bie Schnlc als eine Angelegenheit

des Staates in demselben und kann und mnß psychologisch in und mit demselben

ihre Aufgabe erfüllen. Der Staatsorganismus umfaßt auch die Schule

und diese kann sich seinem Einfluß nicht entziehen, so wenig als sie ihn
entbehren kann. Ist der Staatsorganismus gesund, d. h. ist Ordnung, Wahrheit,
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